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3n8befartbere müffen toir uni barüber p berftanbtgen
fudben, in toie toeit bie Seruflgettoffenfabafien Berufen unb

Befäbtßt feto faßten, bal unlautere ©efcbäfilgebabren, bie

unreelle Sonfurrens, bal Unterbieten ber greife, bie 3Jlifa
ftänbe im ©ubmiffioultoefen u. f. to. p berbüten, best». <

totrifam p beiämpfen. Sin ber SSaSler S)elegiertenberfamm»
lung tourbe bie ©infajränlung ber ©etoerbefrefaeit als not»

toenbig befunben, um bie gefefeltd&en Sefiimmungeu pr ;

SelampfUng beS unlautern SQäettbetoerbeS toirlfam unb auch

für bie ïteingetoerblidjen SSerÇâltniffe nupbringenb geftalten ;

p Ißnnen. SBir lebten belbalb ber .guberficbi, bak alle 1

biejenigen Steife, toelfae bamall ber Begrünbung p beu

Bepgliiien Salier Slnträgeu fareu Seifall pEten, audj
jebersett ficb bereit finben biirfteu p einer gemeinfamen :

'Slitton, bei toelcber bie Sebürfniffe unb Sßitofdjje bei
©etoerbeftanbeS boEe Serüdftdbtigung finben toürben. SDlefe :

Hoffnung bat ficb feitber als irügerifd) ertoiefen: 2>er :

fEjtoeiser. §anbels= unb Snbuftrieberein fatoobl all ber
Serein fdjtoeipr. ©efcbäftlretfenber, toeldje an ben Ser»

banblungen in Safel burdj ©elegierte teilnahmen, boBen

fidj feitber mit aEer ©ntfdjiebenbett gegen bie obligaiortfd&e
berufadje Drganifation unb gegen jeglidje ©infcbränlung
ber ©etoerbefreibeit aulgefprocben. @ie glauben alfo ben

unlautern SBettbetoerb obne biefe üDUttel beiämpfen su lönnen.
"Stnberfeitl bot aber ber ©ewerbetag in «St. ©aEen, an
toeldjent unfere ©eltiouen aul ben Kantonen @t. ©aEen,
£b*trgau unb SippenseE gemeinfam über bie borliegenbe
fÇrage berieten, bie fftebifion bon Slrt. 31 ber B.-V. sum
3toet!e ber „Selämpfung unfoliber unb gemelnfb§äblfäj)er

: ©efdbäftlmanipnlationen", jebocb „obne gnmbfcfaltcbe Slitfa

ftellung ber obligatorifcben Seruflgenoffenfdbaften" berlangt.
Unfere bärtigen ©eltfonen möchten alfo offenbar toeiter
geben all jene börertoäbnten §anbell» unb Snbnftrieberetne,
benn fie fefeen ebenfalls eine tetltoeife ©infcbränlung ber

ii^anbell» unb ©etoerbefreibeit all nottoenbig boranl, um
I ben SJllkftünben in ©etoerbe unb §anbel toirlfam ent»
i; gegentreten su lönnen.

SDie ©rlenntnil bon ber SJtotmenbigfeit gefeplifaer Se=
: ftimmungen sum @<bube ber reblicben Slrbeit gegen unlautern
Söettbetoerb ma<|t offenbar in aEen beteiligten Steifen unb
audb bei gefebgfbenben Sebörben grofje fjortfd^ritte, unb el
ift nitbt su smetfeln, bak biefe grage fa gut wie biejentge
ber Seruflgenoffenfdjaften in näcbfier 3ek eine £agelfrage

: toerben toirb. Um fo mebr finb totr genötigt, uni betottkt
SU toerben unb too immer möglidb uni barüber su einigen,
toeldbe Slnforberungen fpesieE bal SIeingetoerbe an ein ©efefe

gur Selampfung bei „unlautern Söeitbewerbe!" ober ber

„unfoliben unb gemeinföbäbliiben ©eftbüfilmanipnlationen"
fteEen mufa SBo finb bie ©rensen einel faldjen ©efebel
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^Fortsetzung.)

Insbesondere müssen wir uns darüber zu verstandigen
suchen, in wie weit die Berufsgenossenschaften berufen und

befähigt sein sollten, das unlautere Geschäftsgebahren, die

unreelle Konkurrenz, das Unterbieten der Preise, die Miß-
stände im Submissionswesen u. s. w. zu verhüten, bezw. i

wirksam zu bekämpfen. An der Basler Delegiertenversamm-
lung wurde die Einschränkung der Gewerbefreiheit als not-
wendig befunden, um die gesetzlichen Bestimmungen zur ^

Bekämpfung des unlautern Wettbewerbes wirksam und auch

für die kleingewerblichen Verhältnisse nutzbringend gestalten ^

zu können. Wir lebten deshalb der Zuversicht, daß alle
diejenigen Kreise, welche damals der Begründung zu den

bezüglichen Basler Anträgen ihren Beifall zollten, auch

jederzeit sich bereit finden dürften zu einer gemeinsamen
Aktion, bei welcher die Bedürfnisse und Wünsche des

Gewerbestandes volle Berücksichtigung finden würden. Diese

Hoffnung hat sich seither als trügerisch erwiesen: Der
schweizer. Handels- und Jndustrieverein sowohl als der
Verein schweizer. Geschäftsreifender, welche an den Ver-
Handlungen in Basel durch Delegierte teilnahmen, haben

sich seither mit aller Entschiedenheit gegen die obligatorische
berufliche Organisation und gegen jegliche Einschränkung
der Gewerbefreiheit ausgesprochen. Sie glauben also den

unlautern Wettbewerb ohne diese Mittel bekämpfen zu können.
'Anderseits hat aber der Gewerbetag in St. Gallen, an
-welchem unsere Sektionen aus den Kantonen St. Gallen,
Thurgau und Appenzell gemeinsam über die vorliegende
Frage berieten, die Revision von Art. 31 der L.-V. zum
Zwecke der „Bekämpfung unsolider und gemeinschädlicher
Geschäftsmanipulationen", jedoch „ohne grundsätzliche Auf-
stellung der obligatorischen Berufsgenossenschaften" verlangt.
Unsere dortigen Sektionen möchten also offenbar weiter
gehen als jene vorerwähnten Handels- und Jndustrievereine,
denn sie setzen ebenfalls eine teilweise Einschränkung der

àtzandels- und Gewerbesreiheit als notwendig voraus, um
z den Mißständen in Gewerbe und Handel wirksam ent-
^ gegentreten zu können.
i Die Erkenntnis von der Notwendigkeit gesetzlicher Be-
i stimmungen zum Schutze der redlichen Arbeit gegen unlautern

Wettbewerb macht offenbar in allen beteiligten Kreisen und
auch bei gesetzgebenden Behörden große Fortschritte, und .es
ist nicht zu zweifeln, daß diese Frage so gut wie diejenige
der Berufsgenossenschaften in nächster Zeit eine Tagesfrage
werden wird. Um so mehr sind wir genötigt, uns bewußt
zu werden und wo immer möglich uns darüber zu einigen,
welche Anforderungen speziell das Kleingewerbe an ein Gesetz

zur Bekämpfung des „unlautern Wettbewerbes" oder der

„unsoliden und gemeinschädlichen Geschäftsmanipulationen"
stellen muß. Wo sind die Grenzen eines solchen Gesetzes
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p fudjen? können aß' bie berberbltc^en ©efcbafiSgebabren,
welche bie ©s'tflenz beS Kleingewerbes bebroben: 2Baretiöer«

fdjleuberung, gegenfettiges utitnotiöierles IBteiSunterbieten im
©roß* unb KMeinbanbel ober bei ©ubmtfftonen — meieren
«txfere Boftulate ßetreffenb BerufSgenoffenfchaften fategorifd)
bett Siegel Rieben wollen, auch unter Begriff beS „Unlautem
SBettbemerbeS" faßen unb bemgemäß burcb ein Bezügliches
©efeß befeitlgt werben S ft überhaupt p Reffen, baß
mittelft irgenb eines ©efeßeSparagrapben biefen unb anbern
Sßitßfiänben, wie ©tretfs unb Boycotts, mit bem wünfcbbaren
©rfolge begegnet toerben tönne, otitic baß bie zunädjfi
intereffierten unb faeßberftänbigen Greife, b. b- bie Berufs*
genoffen felbft, pr 2tufficf)f unb Boßziebung ber ©efebeS?

beftimmungen zugezogen »erben?
Snbem »ir ©uch, werte BereinSgenoffen, tiefe fragen

fieflen, möchten »ir ber StStufjron nit|t borgreifen, fonbern
(Sud) bloS eine ^Begleitung bieten pr Prüfung, wel^e ber
öielen wichtigen fünfte am eßefien ber Slbïlârung unb
Berfiänbigung bebürftig ftnb. 2Bir müffeu unS bewußt
»erben, ob ber ©chweizer. ©ewerbeberein ©anb bieten foil
0U einem ©efeß, bas aßerbingS einige offenïunbige Biängel
MtfereS ©rwerbSlebenS zu regeln geeignet ift, aber bie für
uns weit empfinbtidfjeren unb t>erberbli<$eren Uebelftänbe,
»ie fie oben aufgeführt finb, nicht treffen würbe unb
bieHeidjt nur geeignet wäre, bie ©ireicfjung unferer weitet
geftedten Siele auf ungewiffe Seit hinaus p üerfepieben.

Blögen nun bie ©eïtioneu borerft über tiefe gragen fi«h

fd&lüffig matten. 2Bir haben p tiefem Swede ein gragen*
fctiema aufgefteHt unb laffen eS in befonberer Beilage folgen.
Sur ©rläuterung ber 3. grage ift bas beutfehe ©efep betr.
ben unlauteren SEBeitbewerb beigefügt werben. 2Bir möchten
hießet nur baran erinnern, baß bie beutfehe ffteldjSregierung
btefeS ©efeß nicht als auSreihenb erachtet unb beShalb für
gut befnnben bai, bemfelben einen ©efepeSentwurf ßetreffenb
bie „SwangSinnungen" folgen zu laffen, einer Snftimtion,
weilte freilich bermöge ihrer bureauEratifch ßoligetlichen Dr=
ganifaiion ben Bergleidj mit ben bon uns poftulierten, auf
bemoïratifcher unb freiheitlicher ©runblage berutjenben „Be*
rufSgenoffenfihafien" nicht auSpbalten bermag. SIuS tiefem
©runbe îann auch ber Umftanb, baß ber Berbanb beutfdjer
©ewerbebereine fiep faft einfttmmig gegen bie ®lnfüf)tung
folcher „SwangSinnungen" auSgefprocben bat, auf unfer
Weiteres Vorgeben feinen maßgebenben ©tnflaß ausüben.

(gortfe|«ng folgt.)

©<§u$ ber einljeuuiftfiett Arbeit
Unfer fèanbwerïer* unb ©ewerbeftanb bat faft allerorten

fdjwer p fümpfen; @r Wirb genftigt, höhere Söhne bei
berminberter SlrbeiiSzelt p leiften, mobnrdj bie Sonfurrenjs
fübigfeit mit bem SlnSlanb ober mit ber ©roßinbuftrie auf
bem inlänbifc|en Bîarîte erfdßwett wirb. 3n ben ©täbten
finb eS tie SEBanberlager, tie BazarS unb fog. „HluSbertäufe",
auf bem Sanbe bie ©äußerer, welch« bie §lbja§fäbigfeit ber

©anbwerfSprobufte fimälern. Unfere ®emeröetreib.enben finb
bemübt, ber Khrnbfchaft aufs ßefte p bienen, aber nicht ge=

wohnt, mit bietberfprechenber Dîeflame bas Bubliïum an zu*
loden. Seiber ift, trofc aller febtimmen ©rfabrungen, noch

oielfadb bie ©ttdjt oorbanben, nur bas biUigfte p faufen,
obne fftüdficht auf Dualität unb ©erfunft. äßeitauS ber

größte Seil ber billig angepriefenen äBare ift fremben Ur»

fprungS unb fo wanberu aMtonen bon granfen ins Slus»

Iattb sum atacbteil beS einbeimifeben ©ewerbefteißeS.

SSBerte äfliteibgenoffen!
SQSir appellieren an ®uer SißigfeltSgefübl, Bei ©infäufen

unb Sefteßungen wo immer möglich perft Derjenigen p ge=

benfen, welche als unfere 3)iitbürger in guten unb fdjltmmen
Sagen mit @u<h beS ©taateS unb ber ©emeinben Pflichten
unb Baften tragen helfen. 3br bringt bamit feine materiellen
Dpfer. Sa§ woblfeilfte ift befanntlich nicht immer bas

biUigfte. Unb gewiß bietet in ber Dtegel ber anfäßige ®e*
werbetreibenbe mebr ©arantie für preiswürbige unb folibe
Slrbeit, als jene 3J!arftffreier, beren ßofung „billig unb
fchledjt" }ebe ehrliche ^onfurrens beeinträchtigt. «Wöge nament^
libb anlaßliib ber fommenben gefttage ein jeber jidb sur Pflicht
mähen, bie rebltdje Slrbeit, ben einbeimifeben gleiß tbatfräftig
0U unterftüpenl

3ürih, im aiobember 1896.
5>er ^entraCoorftanb bes ^cÇuteher. ^ewerbeoerelws.

îBet^anb^ttîefen*
®er ©ewetbebereitt 3ftrth fonftatiert fhon jept, troß»

bem bie grift erft mit 30. Uiobember abläuft, baß bie Seil»
nähme an ben grfibiabrSprüfungen ber Bebrlinge unb ßebr«
töchter eine Weit größere fein werbe, als bieg bisher ber

gall war.

SïrMfê» unb StefcrungMberlragungen.
(Slmtliibe rigtnaI«5Kittetluttgejt.) NacMruok verboten.

Sößngen für bie 91. D. 33. Ser an ber lefeten fd&weig.
lanbwirtfchaftltchen SluSfteßung mit ber golbenen SDtebaiße

ausgezeichneten girma 3. 8lmmanu u. SQBilb in ©rmatingen
würbe bon ber ©hweiüerifdjen Siorbofibabn ber Sluftrag er«

teilt zur Bieferüng fämtlicher ©eleife= unb ©huppenwaagen
für bie neuen ßinten @gliSau=©cbaffbaufen unb SbalWeih3ag.

ÜHnberafbl ©urfee, ©hreinerarbeiten an Sauf=
mann unb 3. SDietter, ©urfee; ©laferarbeiten an SBeber,

©taferei, Bnzern; UMerarbetten au Ilmberg, ®lmiger unb
SZoßbarbt, ©urfee; parquetarbeiten an Sllbiffer, ©euenfee.

Sie © if en èo nftr uf tio n für bie zu er®
ft e 11 e n b e 8 i m m a t b r ü cf e ift an bie ©ießerei P. S3oßbarb
U, ©o. in 9iäfelS übertragen worbeti.

Sie SluSfübrung beS aßatriotenbeufmalS
in ©täf a ift bem S3tlbbauer SBöfh in ©t." ©allen über»

tfagen worben.

^erf^tebeneg.
ÜBas îantt baö ©ewerbemufeum 3ürih für bie ©e«

werbeiteibenben leiften nnb wie foQte bieö burebfiefüßri
Werben 3n Beantwortung biefergrage unterbreiten namens
beS ©ewerbebereinS 3üä<h unb beS ©entratPerbaubeS ber
22 SDieifter« unb ©ewerbebereine ber ©tabt bie bezüglichen
Borftänbe ben fiäbtifihen Bebörben eine Sfteibe bon Slnträgen,
für welche ein 3Jlemorlal publiziert worben ift, bas einen
gef<bi<btlicben SRÜdfblid nebft fachlichen Sarlegungen enthält,
golgenbes ift ber ©runbgebanfe biefer publication : SEBtr

glauben nicht fehl zu geben in ber Hinnahme, baß mit bem
nunmehr in SluSftcht ftebenben 2Be<bfel ber Seituug au^ ein
©hftemwechfel in ber gübrung ber Slnftalt ftattßnben fann.
Um nun bei Seiten auf bie bisher beftehenben Uebelftänbe
aufmerffam gemacht zu hoben, befdjloffen bie unterzeichneten
Borftänbe, neuerbingS an bie SluffichtSbehörbe beS ïïîufeumS
zu gelangen unb ihnen ben SBunfch funb zu geben, baß enb*

lieh bas ©ewerbemufeum unb auch bie gunftgewerbefcjjute
baS werben möchten, was fie mit SRücfficht auf bie großen
Dpfer, welche Bunb, ©taat unb ©emeinbe bringen, fein
füllten unb was ber ©ewerbeftanb zu feiner Unterfiüpng
üon ihnen berlangen barf— turz gefagt, fott ein ©ewerbe*
mufeum fich mit aller ©nergie angelegen fein laffen, ben

Perfchiebenen ©ewerben aßeS baS zu bieten, was ber ©inzelne
beim heften Sßiflen zur görberung feines Berufes nicht wobt
ZU tbun bermag. Ser beutige ©efdjäftsbetrieb bedangt fo
mancherlei bon ber Sonlurrenzfäbiglett ber §anbwer£er unb

Eleiniubuftrießen, baß auch in 3ürich eine öffentliche Snftitution
'Wie baS ©ewerbemufeum, baS gefchaffeu würbe, um biet
helfenb einzugreifen, fo organifrert fein foßte, baß fie biefem
3»ecJe entfpricht
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zu suchen? Können all' die verderblichen Geschäftsgebahren,
welche die Existenz des Kleingewerbes bedrohen: Warenver-
schleuderung, gegenseitiges unmotiviertes Pceisunterbieten im
Groß- und Kleinhandel oder bei Submissionen — welchen

unsere Postulate betreffend Berufsgenossenschaften kategorisch
den Riegel schieben wollen, auch unter Begriff des „unlautern
Wettbewerbes" fallen und demgemäß durch ein bezügliches
Gesetz beseitigt werde»? Ist überhaupt zu hoffen, daß
mittelst irgend eines Gesetzesparagraphen diesen und andern
Mißständen, wie Streiks und Boycotts, mit dem wünschbaren
Erfolge begegnet werden könne, ohne daß die zunächst
interessierten und fachverständigen Kreise, d. h. die Berufs-
genossen selbst, zur Aussicht und Vollziehung der Gesetzes?

bestimmungen zugezogen werden?
Indem wir Euch, werte Vereinsgenossen, diese Fragen

stellen, möchten wir der Diskussion nicht vorgreifen, sondern
Euch blos eine Wegleitung bieten zur Prüfung, welche der
vielen wichtigen Punkte am ehesten der Abklärung und
Verständigung bedürftig sind. Wir müssen uns bewußt
werden, ob der Schweizer. Gewerbeverein Hand bieten soll
zu einem Gesetz, das allerdings einige offenkundige Mängel
unseres Erwerbslebens zu regeln geeignet ist, aber die für
uns weit empfindlicheren und verderblicheren Uebelstände,
wie sie oben aufgeführt sind, nicht treffen würde und
vielleicht nur geeignet wäre, die Erreichung unserer weitet
gesteckten Ziele auf ungewisse Zeit hinaus zu verschieben.

Mögen nun die Sektionen vorerst über diese Fragen sich

schlüssig wachen. Wir haben zu diesem Zwecke ein Fragen-
schema aufgestellt und lassen es in besonderer Beilage folgen.
Zur Erläuterung der 3. Frage ist das deutsche Gesetz betr.
den unlauteren Wettbewerb beigefügt worden. Wir möchten
hiebet nur daran erinnern, daß die deutsche Reichsregierung
dieses Gesetz nicht als ausreichend erachtet und deshalb für
gut befunden hat, demselben einen Gesetzesentwurf betreffend
die „Zwangsinnungen" folgen zu lassen, einer Institution,
welche freilich vermöge ihrer bureaukratisch - polizeilichen Or-
ganisation den Vergleich mit den von uns postulierten, auf
demokratischer und freiheitlicher Grundlage beruhenden „Be-
rufsgenossenschaften" nicht auszuhalten vermag. Aus diesem
Grunde kann auch der Umstand, daß der Verband deutscher

Gewerbevereine sich fast einstimmig gegen die Einführung
solcher „Zwangsinnungen" ausgesprochen hat, auf unser
weiteres Vorgehen keinen maßgebenden Einfluß ausüben.

^

(Fortsetzung folgt.)

Schutz der einheimischen Arbeit!
Unser Handwerker- und Gewerbestand hat fast allerorten

schwer zu kämpfen: Er wird genötigt, höhere Löhne bei
verminderter Arbeitszelt zu leisten, wodurch die Konkurrenz-
fähigkeit mit dem Ausland oder mit der Großindustrie auf
dem inländischen Markte erschwert wird. In den Städten
sind es die Wanderlager, die Bazars und sog. „Ausverkäufe",
auf dem Lande die Hausierer, welche die Absatzfähigkeit der

Handwerksprodukte schmälern. Unsere Gewerbetreibenden sind

bemüht, der Kundschaft aufs beste zu dienen, aber nicht ge-
wohnt, mit vielversprechender Reklame das Publikum anzu-
locken. Leider ist, trotz aller schlimmen Erfahrungen, noch

vielfach die Sucht vorhanden, nur das billigste zu kaufen,
ohne Rücksicht auf Qualität und Herkunft. Weitaus der

größte Teil der billig angepriesenen Ware ist fremden Ur-
sprungs und so wandern Millionen von Franken ins Aus-
land zum Nachteil des einheimischen Gewerbefleißes.

Werte Miteidgenossen!
Wir appellieren an Euer Billigkeitsgefühl, bei Einkäufen

und Bestellungen wo immer möglich zuerst Derjenigen zu ge-
denken, welche als unsere Mitbürger in guten und schlimmen
Tagen mit Euch des Staates und der Gemeinden Pflichten
und Lasten tragen helfen. Ihr bringt damit keine materiellen
Opfer. Das wohlfeilste ist bekanntlich nicht immer das

billigste. Und gewiß bietet in der Regel der ansäßige Ge-
werbetreibende mehr Garantie für preiswürdige und solide
Arbeit, als jene Marktschreier, deren Losung „billig und
schlecht" jede ehrliche Konkurrenz beeinträchtigt. Möge nament-
lich anläßlich der kommenden Festtage ein jeder sich zur Pflicht
machen, die redliche Arbeit, den einheimischen Fleiß thatkräftig
zu unterstützen I

Zürich, im November 1896.
Der Hentrakvorstatld des Schweizer. Hewervevereins.

Verbandswesen.
Der Gewerbeverein Zürich konstatiert schon jetzt, trotz-

dem die Frist erst mit 30. November abläuft, daß die Teil-
nähme an den Frühjahrsprüfungen der Lehrlinge und Lehr-
töchter eine weit größere sein werde, als dies bisher der

Fall war.

Arbeits- und Lieferungsübertragungeu.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) àààvi-à-à

Waagen für die N. O. B. Der an der letzten schweiz.
landwirtschaftlichen Ausstellung mit der goldenen Medaille
ausgezeichneten Firma Z. Amman» u. Wild in Ermatingen
wurde von der Schweizerischen Nordostbahn der Auftrag er-
teilt zur Lieferung sämtlicher Geleise- und Schuppenwaagen
für die neuen Linien Eglisau-Schaffhausen und Thalweil-Zug.

Kinderasyl Sursee. Schreinerarbeiten an Kauf-
mann und I. Met) er, Sursee; Glaserarbeiten an Weber,
Glaserei, Luzern; Malerarbeiten an Amberg, Elmiger und
Boßhardt, Sursee; Parquetarbeiten an Albiffer, Geuensee.

Die Eisen-Konstruktion für die zu er-
stellende Lim m atbrücke ist an die Gießerei v. Boßhard
u. Co. in Näfels übertragen worden.

Die Ausführung des Patriotendenkmals
in Stäfa ist dem Bildhauer Bösch in St. Gallen über-
tkagen worden.

Verschiedenes.
Was kann das Gewerbemuseum Zürich für die Ge-

werbetreibenden leisten und wie sollte dies durchgeführt
werden In Beantwortung dieser Frage unterbreiten namens
des Gewerbevereins Zürich und des Centralverbandes der
22 Meister- und Gewerbevereine der Stadt die bezüglichen
Vorstände den städtischen Behörden eine Reihe von Anträgen,
für welche ein Memorial publiziert worden ist, das einen
geschichtlichen Rückblick nebst sachlichen Darlegungen enthält.
Folgendes ist der Grundgedanke dieser Publikation: Wir
glauben nicht fehl zu gehen in der Annahme, daß mit dem
nunmehr in Aussicht stehenden Wechsel der Leitung auch ein
Systemwechsel in der Führung der Anstalt stattfinden kann.
Um nun bei Zeiten auf die bisher bestehenden Uebelstände
aufmerksam gemacht zu haben, beschlossen die unterzeichneten
Vorstände, neuerdings an die Aufsichtsbehörde des Museums
zu gelangen und ihnen den Wunsch kund zu geben, daß end-
lich das Gewerbemuseum und auch die Kunstgewerbeschule
das werden möchten, was sie mit Rücksicht auf die großen
Opfer, welche Bund, Staat und Gemeinde bringen, sein

sollten und was der Gewerbestand zu seiner Unterstützung
von ihnen verlangen darf— Kurz gesagt, soll ein Gewerbe-
museum sich mit aller Energie angelegen sein lassen, den

verschiedenen Gewerben alles das zu bieten, was der Einzelne
beim besten Willen zur Förderung seines Berufes nicht wohl
zu thun vermag. Der heutige Geschäftsbetrieb verlangt so

mancherlei von der Konkurrenzfähigkeit der Handwerker und
Kleinindustriellen, daß auch in Zürich eine öffentliche Institution
wie das Gewerbemuseum, das geschaffen wurde, um hier
helfend einzugreifen, so organisiert sein sollte, daß sie diesem

Zwecke entspricht....
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